
 

Az.: 50 80 33  Münster, 22.06.2006 

Rundschreiben Nr. 16 / 2006

Betriebskostenförderung von Tageseinrichtungen für Kinder  
hier:  Haushaltsstrukturgesetz 2006, Bearbeitungssoftware TAB Notes 2005  
 § 18b GTK (Haushaltskonsolidierungsbeitrag) 

Mein Rundschreiben Nr. 14/2006 vom 31.05.2006

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Verabschiedung des Haushaltsstrukturgesetzes 2006 wurden u.A. die Regelungen des  
§ 18 b GTK (Haushaltskonsolidierungsbeitrag) für das Jahr 2006 fortgeschrieben.  
Die mit Rundschreiben vom 31.05.2006 angekündigte Anpassung der Bearbeitungssoftware 
TAB Notes 2005 für die Berechnung der Abschlagszahlungen 2006 und die Erstellung der Be-
darfsanmeldung/Mittelaktualisierung 2006 wird durch die nach Verabschiedung des Haushalts-
strukturgesetzes 2006 begonnene Programmierung und anschließende Testphase noch eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Korrektur der Abschlagszahlungen 2006 an die 
Träger durch Sie als Jugendamt z. Zt. noch nicht mittels TAB vorgenommen werden kann.  
Mit einer Auslieferung der geänderten Software wird derzeit ca. Ende Juli/Anfang August ge-
rechnet. Sobald die geänderte TAB Notes 2005-Software zur Verfügung steht, werde ich Sie 
entsprechend informieren. 

Ich bitte, in eigener Zuständigkeit über eine Information der Träger bezüglich der Fortführung des 
§ 18 b GTK und der damit einhergehenden Neuberechnung der Abschlagszahlungen mit einer 
entsprechenden Kürzung der Abschläge zu entscheiden.  
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Um eine Neufestsetzung der Landesmittel vornehmen zu können, bitte ich Sie, mir spätestens 
bis zum  

10.07.2006 

die Anzahl der im Jahr 2006 nach dem GTK geförderten Gruppen in Ihrem Jugendamtsbezirk 
getrennt nach Eigentümern und Mietern gemäß § 18 b GTK mit dem beigefügten Vordruck mit-
zuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. 
Norbert Rikels 


